
Klassenarbeiten Aufbewahrungsfristen
Beitrag von „Friesin“ vom 14. Mai 2017 18:34

Zitat von Susannea

Ganz ehrlich, hier werden ja nur Abitur oder Abschlussklausuren ins Schularchiv
gepackt und bei allen anderen zähle ich nicht, ob ich sie wirklich alle vollständig habe,
wer seinen Ordner bei der nächsten Arbeit nicht hat, hat Pech gehabt. Ich habe sie
sogar z.T. einfach in den normalen Ordner mit einheften lassen. Also ich denke, dass
kommt darauf an, wie genau die Bundesländer das allgemein nehmen.

da wäre ich vorsichtig.

Wenn es die Pflicht zum Archivieren gibt, sollte man das natürlich auch tun. Ich möchte in dem
unwahrscheinlichen Fall, dass jemand nachträglich Einblick in eine Arbeit haben möchte/muss,
nicht diejenige sein, die die Archivierungspflicht zu locker gehandhabt hat.
Es geht dabei nicht um irgendwelche Ordner für die nächste Arbeit.
Die werden auf Einzelblätter geschrieben, nicht in Heften oder Ordnern. Und die wiederum
müssen in vielen Bundesländern 2 Jahre aufbewahrt werden.
D.h. ich als Fachlehrer sammele die geschriebenen und unterschriebenen Arbeiten wieder ein
und gebe den vollständigen Klassensatz im Sekretariat ab.

In Bayern gibt man sie dem Fachbetreuer, der dann respiziert. Danach werden die Arbeiten
archiviert.

Archivieren muss man, falls.....s.o.
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